
Ausfüllhinweise für die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 

DS-GVO nebst Anlagen 
 
In folgenden Felder sind von Bieter*innen/Bewerber*innen Eintragungen 
vorzunehmen und Checkboxen anzukreuzen: 
 
§ 2 (5) Ort der Datenverarbeitung: 
 
Wenn eine Datenverarbeitung nicht oder nicht ausschließlich in einem Mitgliedstaat 
der EU stattfindet, sind von den Bieter*innen/Bewerber*innen die Drittländer 
einzutragen sowie die weiteren Checkboxen auszuwählen. 
 
§ 5 (2) Technisch-organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 
 
Wird der Nachweis seitens der Bieter*innen/Bewerber*innen über Zertifikate erbracht, 
sind diese aufzuführen. 
 
 
§ 8 Sonstige Pflichten des Auftragsverarbeiters 
 
Bieter*innen/Bewerber*innen wählen die zutreffende Checkbox aus und geben ggf. 
weitere Daten, bspw. zum bestellten Datenschutzbeauftragten, an. 
 
 

In Anlage B der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

können von Bieter*innen/Bewerber*innen Konkretisierungen und Ergänzungen der 

gemäß der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zugesicherten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen im Hinblick auf die vertraglich vereinbarte 

Datenverarbeitung erfolgen. Die Anlage B darf dabei ausschließlich in dem 

beigefügten WORD-Dokument ausgefüllt werden 1  

 

 

In Anlage „Unterauftragnehmer“ zur Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

müssen Bieter*innen/Bewerber*innen alle mit der vertragsgegenständlichen 

Datenverarbeitung befassten Unterauftragnehmer sowie die in der Tabelle 

angegebenen Informationen eintragen. Die Anlage „Unterauftragnehmer“ darf dabei 

ausschließlich in dem beigefügten WORD-Dokument ausgefüllt werden.   

 

 
1 Die Auftragsverarbeiter konkretisieren in Teil B. bezogen auf die Maßnahmen aus Teil A. die Anlage zur 
Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 DS-GVO  - Vereinbarte 
technische und- organisatorische Maßnahmen 


